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Vorwort

Große Erzählungen sind außer Mode gekommen; und 
sie sind in der Tat eine schwierige Sache. Denn sie pressen 
die Vielfalt historischer Befunde unweigerlich in kom-
plexitätsreduzierende Erklärungsversuche, die sich re-
gelmäßig als zu eng erweisen. Entsprechend haben sich 
die Erzählungen Webers und Wieackers von der Rationa-
lisierung und Verwissenschaftlichung des Rechts ebenso 
als angreifbar erwiesen wie die Geschichten Schmitts 
und Bermans von den religiösen Wurzeln des modernen 
Staats: Solche Erzählungen erfassen niemals die Ge-
schichte als Ganze; sie erscheinen daher häufig als einsei-
tige Deutungen; und je größer die Geschichte ist, die je-
mand erzählt, desto ungenauer ist unweigerlich der Blick 
auf das Detail. Die Rechtsgeschichte hat daher seit eini-
gen Jahrzehnten Abstand von Gesamtdarstellungen ge-
nommen. Man beschäftigt sich mit einzelnen Autoren, 
mit konkreten historischen Phänomenen und Diskur-
sen; man schaut auf bestimmte Diskussionen etwa unter 
Naturrechtslehrern, auf Hexenprozesse oder auf eine 
Gelehrtenkontroverse. Gesamtdarstellungen finden sich 
nurmehr in der Lehrbuchliteratur, doch verzichten die 
Autoren dort häufig auf Deutungsangebote, erzählen 
also weniger eine Geschichte als dass sie Einzelbilder 
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hintereinanderstellen (jüngere Ausnahmen bilden etwa 
die Methodengeschichte Jan Schröders und die Prozess-
rechtsgeschichte Peter Oestmanns).

Freilich muss man zweifeln, ob ein solcher Rückzug ins 
historische Detail eine glückliche Entwicklung bildet. 
Denn wenn die Aufgabe der Rechtsgeschichte darin be-
steht, ein für ihre Zeit jeweils interessantes Reflexionswis-
sen bereitzustellen, dann hat sie historische Deutungsan-
gebote für die Gegenwart zu entwickeln. Sie muss also 
Geschichten erzählen, die einen nachvollziehbaren Bezug 
zu gegenwärtigen gesellschaftlichen bzw. rechtlichen Pro-
blemen erkennen lassen. Das Quellenwissen einer Detail-
studie bleibt ohne historische Deutung blind (ebenso wie 
Erzählungen ohne hinreichende Quellensubstanz leer 
bleiben müssen). Auch historische Leser wollen etwas ler-
nen; mit dem Blick in die Vergangenheit wollen sie nicht 
zuletzt auch ihre Gegenwart besser verstehen.

Diese Studie präsentiert keine Gesamtdarstellung. 
Aber sie präsentiert eine Geschichte, die sich über einen 
sehr langen Zeitraum, vom 11. Jahrhundert bis in die Ge-
genwart, erstreckt und die offensichtlich von erheblicher 
Relevanz für den Blick auf das Recht der Gegenwart und 
für das Selbstverständnis der Rechtswissenschaft sein 
kann – dazu komme ich näher im Epilog. Ich rekonstru-
iere also lediglich einen einzelnen, meiner Ansicht nach 
besonders wichtigen Strang der europäischen bzw., am 
Ende, der deutschen Rechtsgeschichte. Damit richte ich 
meinen Fokus jeweils bewusst nur auf einzelne Aspekte 
vergangener Rechtsordnungen. Ich möchte den Eindruck 
vermeiden, dem Leser Gesamtbilder des Rechts vergan-
gener Epochen zu präsentieren. Zudem erzähle ich die 
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Geschichte nicht lückenlos – das wäre buchhalterisch und 
wenig spannend –, sondern blicke mit jeder der fünf 
 Studien auf jeweils eine wichtige Wegmarke. Dies Vorge-
hen soll die Risiken einer Großerzählung vermeiden, 
aber doch am gesellschaftlichen Deutungsanspruch der 
Rechtsgeschichte festhalten.

Die schwierigen Fragen nach den Antriebskräften und 
Mechanismen sowie nach theoretischen Modellen sozialer 
Differenzierung haben über Jahre hinweg ein wichtiges 
Thema des Münsteraner Clusters „Religion und Politik“ 
gebildet. Einig waren wir uns nur selten, doch habe ich 
viel gelernt – nicht nur über sozialwissenschaftliche Diffe-
renzierungstheorien und über ihre Rezeption in der allge-
meinen Geschichte. Vor allem habe ich verstanden, wie 
wichtig es ist, dem juristischen Denken von außen zuzu-
sehen, also den intellektuellen Habitus eines Juristen für 
eine Weile abzulegen (oder dies zumindest zu versuchen). 
Dafür fühle ich mich vielen Kollegen im Cluster zu höchs-
tem Dank verpflichtet, für die ich stellvertretend Detlef 
Pollack, Astrid Reuter, Sita Steckel und Ulrich Willems 
nennen möchte.

Meine Thesen zur Positivierung des Rechts habe ich im 
Oktober 2017 vor der nordrhein-westfälischen Akademie 
der Wissenschaften und Künste, im Mai 2018 in Würz-
burg, im Rahmen der dortigen Vorträge zur Rechtsphilo-
sophie, Rechtstheorie und Rechtssoziologie1 sowie im 
November 2018 in Oxford zur Diskussion gestellt. Für 
die intensiven und weiterführenden Diskussion danke ich 

1 Rechtswissenschaft und Rechtssystem. Sieben Thesen zur Posi-
tivierung des Rechts und zur Differenzierung von Recht und 
Rechtswissenschaft, 2018.



X Vorwort

an dieser Stelle stellvertretend Wolfgang Dieter Lebek, 
Horst Dreier, Birke Häcker und Maris Köpcke Tinturé. 
Bereits 2014 hatte ich die wesentlichen Ergebnisse des his-
torisch ältesten §  3 dieser Studie auf dem Rechtshistori-
kertag in Tübingen präsentiert; für die konstruktiven Dis-
kussionen dort danke ich Tilman Repgen noch einmal 
sehr herzlich. §  3 bildet eine überarbeitete Version des 
2015 in der germanistischen Abteilung der Savigny-Zei-
tung erschienenen Beitrags.2

Natürlich habe ich einzelne Thesen und Texte mit den 
Mitarbeitern an meinem Lehrstuhl diskutiert, für die ich 
an dieser Stelle stellvertretend Dr. Kristin Boosfeld, Dr. 
David Kästle-Lamparter, Dr. Lukas Kämper sowie Arian 
Hackmann, Adrian Grimpe, Simon Kleuters, Viviana Kutz, 
Selin Özgüc, Dominique Dos Santos Ferreira, Jana Schaum-
burg, Peer Schaefer und Christian Schmidt nenne, die 
 zudem bei der End redaktion des Textes wichtige Hilfe 
geleistet haben. Ihnen allen danke ich ebenso herzlich wie 
im Verlag Mohr  Siebeck Dr. Julia Caroline Scherpe- 
Blessing und Daniela Taudt, die sich nicht nur als eine 
 jederzeit offene Ansprechpartnerin im Verlag entpuppt, 
sondern mit ausgesprochen hilfreichen Lektoratshinwei-
sen den Text erheblich verbessert hat.

2 Verwicklungen und Entflechtungen. Zur Verbindung und Dif-
ferenzierung von Recht und Religion, Gesetz und rechtlicher Ver-
nunft im frühneuzeitlichen Naturrechtsdiskurs, ZRG (germ.) 132 
(2015), 29–81.
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§  1

Einführung

„Seitdem es Soziologie gibt, befaßt sie sich mit Differen-
zierung“.1 Niklas Luhmann belegte diese These 1990 mit 
Verweisen auf die klassischen Studien von Georg Simmel 
(1890)2 und Emile Durkheim (1893);3 zu ergänzen wären 
für die Gründerzeit der Soziologie insbesondere die Ar-
beiten Herbert Spencers (1874)4 und Max Webers (1921/22)5 
sowie, für die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, Talcott 
Parsons6 sowie Pierre Bourdieus Analysen von Konflikten 
um die Grenzen sozialer Felder.7 Bis heute ist das Interes-

1 Luhmann, Gesellschaft der Gesellschaft, 59.
2 Simmel, Differenzierung.
3 Durkheim, Division du travail social.
4 Spencer, Principles of Sociology.
5 Weber, Wirtschaft und Gesellschaft; zum Ganzen Pollack, Re-

ligion und gesellschaftliche Differenzierung, 2–4 m. w. N.
6 Aus dem komplexen Werk Parsons, Evolution.
7 Pierre Bourdieu hat lange Zeit eine Diskussion „über hohe  

theo retische und wissenschaftstheoretischen Fragen“ abgelehnt; da-
hinter stand offenbar ein „Widerwillen … gegenüber so manchen 
Übungen jenes modischen Pariser Theorie-Exhibitionismus“: Vor-
wort, 8. Er hat seine Vorstellungen soziologischer Analyse daher 
nicht eigentlich systematisch entfaltet, sondern seine Methode und 
ihre theoretischen Grundlagen in einer Reihe von Einzelstudien im-
mer wieder neu anschaulich gemacht. Einen theoretischen Zugriff 
bietet allerdings Bourdieu, Wacquant, Reflexive Anthropologie; dort 
insbesondere Bourdieu, Wacquant, Ziele der reflexiven Soziologie. 
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se der Soziologie an dieser Frage nicht erloschen.8 Mitt-
lerweile haben aber längst auch die Religions-9 und die 
Rechtswissenschaft10 und hier nicht zuletzt auch die Rechts-
geschichte11 die Frage sozialer Differenzierung zum Ge-
genstand ihrer Forschung gemacht. Und in der Tat: die 
Frage nach sozialer Differenzierung ist identisch mit der 
sozialwissenschaftlichen Grundfrage nach der Entstehung 
und Stabilisierung sozialer Ordnungen.

Gerade die Rechtsgeschichte ist hier allerdings zumeist 
recht selektiv vorgegangen: Rechtshistoriker haben sozia-
le Differenzierungsprozesse praktisch nur im Kontext der 
Anfänge des Rechts und der Entstehung der Rechtswis-
senschaft diskutiert. Die Dogmengeschichte beschränkt 
sich in der Regel ohnehin darauf „Savignys Vermächtnis“ 
weiterzutragen;12 dementsprechend scheint die dogmen-
historische Forschung häufig davon auszugehen, dass sich 

8 Überblick etwa bei Nassehi, Theorie funktionaler Differenzie-
rung; Stichweh, Soziologische Differenzierungstheorie. Aus dem 
umfangreichen Oeuvre Stichwehs zur Ausdifferenzierung der Wis-
senschaft siehe etwa id., Differenzierung des Wissenschaftssystems; 
id., Wissenschaft. Universität. Professionen. Grundsätzlich noch 
einmal Renn, Übersetzungsverhältnisse; Pollack, Genese der west-
lichen Moderne, mit Kommentaren von Althoff, Differenzierung, 
und Steckel, Differenzierung.

9 Pollack, Religion und gesellschaftliche Differenzierung; Reu
ter, Religion.

10 Siehe insbesondere Teubner, Recht als autopoietisches System; 
id., Globale Bukowina; ferner etwa Wielsch, Zugangsregeln; De
zalay, Garth, Dealing in Virtue.

11 Fögen, Römische Rechtsgeschichten; Berman, Law and Revo-
lution.

12 Vgl., allerdings in konstruktiv-dogmatischem Kontext, Zim
mermann, Savigny’s Vermächtnis; siehe auch den englischen Paral-
leltext: Savigny’s Legacy.
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„das Recht“ seit seinen römischen Anfängen in weitrei-
chender Autonomie „organisch“ weiterentwickelt habe 
bzw. von Juristen fortgebildet worden sei. Aber auch sonst 
sind Rechtshistoriker häufig mehr an der Beschreibung 
historischer Rechtsordnungen und an vergangenen Vor-
stellungen von Recht und Gerechtigkeit interessiert als an 
den Fragen, wie das Recht zu einem eigenständigen Funk-
tionssystem wurde, wie das heute selbstverständlich ist, 
wie also Juristen eine spezifische Eigenrationalität des 
Rechts gegenüber der Religion, der Politik oder der Wirt-
schaft geltend gemacht und verteidigt haben. Gewiss wis-
sen Rechtshistoriker, dass der Begriff des Rechts von jeher 
Wandlungen unterworfen war; sie fragen aber nur aus-
nahmsweise, was das für das Verhältnis des Rechts zur 
Gesellschaft und zu anderen gesellschaftlichen Teilsyste-
men bedeutet hat. Überhaupt arbeitet die Rechtsgeschich-
te zumeist theorieärmer als die moderne Geschichtswis-
senschaft. Freilich bleiben Anschauungen ohne Begriffe 
auch in der Rechtsgeschichte blind. Wichtige Aspekte his-
torischer Quellen werden unter Umständen überhaupt 
erst mittels des begrifflichen Instrumentariums passender 
sozial- und kulturwissenschaftlicher Theorieansätze sicht-
bar. Theorie kann Quellen zum Sprechen bringen.

Nun operieren auch nichtsoziologische Differenzierungs-
erzählungen häufig auf der Grundlage ursprünglich soziolo-
gischer Theorieansätze, wobei als besonders frucht bar insbe-
sondere die systemtheoretische Begrifflichkeit Luhmanns13 

13 Siehe besonders Luhmann, Gesellschaft der Gesellschaft; fer-
ner etwa Stichweh, Soziologische Differenzierungstheorie. Einfüh-
rend in die Systemtheorie aus juristischer Perspektive insbesondere 
Callies, Systemtheorie.
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und die Feldtheorie Bourdieus14 gelten dürfen. Dabei sollte 
man derart grundverschiedene Ansätze allerdings nicht 
abstrakt gegeneinander ausspielen. Denn die beiden Theo-
riekonzeptionen richten ihren Fokus auf unterschiedliche 
Phänomene und machen dementsprechend Verschiedenes 
sichtbar. Es handelt sich eher um verschiedene Methoden 
als um unvereinbare Thesen zur gesellschaftlichen Wirk-
lichkeit: Anders als bei Luhmann ging es bei Bourdieu we-
der um die Unterscheidung verschiedener Formen sozialer 
Differenzierung (segmentär, stratifikatorisch und funktio-
nal) noch um den Übergang von einer sozialen Differenzie-
rungsform zu einer anderen. Vielmehr fragte Bourdieu 
nach den sozialen Mechanismen, die Veränderungsprozes-
se innerhalb moderner Gesellschaften erklären; in diesem 
Sinne setzte er funktionale Differenzierung und damit die 
Existenz unterschiedlicher, voneinander unabhängig aus-
differenzierter Sinnrationalitäten oder Sinnsphären immer 
schon voraus. Demgegenüber ging es Luhmann um eine 
Großtheorie der ausdifferenzierten Gesellschaft der Mo-
derne; er richtete seinen Blick auf die Gesellschaft als Gan-
ze. Bisweilen erwecken seine Schriften deshalb den Ein-
druck, als seien die spezifischen Sinnrationalitäten des 
Rechts, der Wirtschaft oder der Religion abstrakt be-
schreibbar und der Gesellschaft im Kern unveränderbar 
vorgegeben.15 Bourdieu hingegen richtete seinen Fokus 

14 Bourdieu, Wacquant, Ziele der reflexiven Soziologie; Reuter, 
Religion; für das Rechtssystem insbesondere Dezalay, Garth, Deal-
ing in Virtue. 

15 Man kann in der Konstituierung der Teilsysteme durch 
„Codes“ gewiss eine „kulturtheoretische Ausrichtung“ der Theorie 
Luhmanns sehen; so Pollack, Modernisierungstheorie, 225. Aller-
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spezifisch auf die Mechanismen sozialen Handelns vor 
dem Hintergrund ausdifferenzierter sozialer Handlungs-
felder und auf daraus etwa resultierende Veränderungen 
der sozialen Binnenstruktur innerhalb solcher Felder so-
wie auf die Verschiebung ihrer Grenzen zu anderen Fel-
dern. Seine Arbeiten analysieren die komplexen Dynami-
ken sozialer Interaktion; sie zielen also von vornherein 
nicht auf eine systematische Großtheorie.

Im Zentrum von Luhmanns Systemtheorie steht die 
These einer evolutionären, also nicht durch menschliches 
Handeln gesteuerten und auch nicht steuerbaren Ent-
wicklung von ursprünglich segmentären Gesellschaften 
über nach Zentrum und Peripherie strukturierte Reiche 
und stratifizierte Gesellschaften bis hin zu den Gesell-
schaften der Moderne, deren spezifisches Kennzeichen in 
ihrer funktionalen Differenzierung bestehe:16 Erst mit 
Anbruch der Moderne – einer Sattelzeit, für die Luh-
mann, im Einklang mit dem Bewusstsein der Zeit17 und 
auch in der Sache gewiss nicht unplausibel,18 den Über-
gang vom 18. zum 19. Jahrhundert ansetzt –, sei die Ge-
sellschaft nicht mehr primär stratifikatorisch, sondern 
funktional differenziert.19 Ansätze und auch Vorentwick-

dings wird bei Luhmann dabei wenig Sinn für die Kontingenz kul-
tureller Semantiken sichtbar, die diesen Codes zugrunde liegen.

16 Zusammenfassend Luhmann, Gesellschaft der Gesellschaft, 
595–743. Zuvor insb. id., Positivität des Rechts; id., Geltung des 
Rechts; id., Recht der Gesellschaft.

17 Gumbrecht, Modern, Modernität, Moderne; Kosellek, Vergan-
gene Zukunft, 321 ff.

18 Nachdrücklich gegen Kritik Pollack, Replik, 375 ff.
19 Luhmann, Gesellschaftsstruktur und Semantik I, 27; differen-

zierend Pollack, Modernisierungstheorie, 226, 228.
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lungen solcher Differenzierungen ließen sich zwar seit 
Ende des Mittelalters beobachten. Erst im letzten Drittel 
des 18. Jahrhunderts könne man aber von einem Primat 
funktionaler Differenzierung in dem Sinne sprechen, dass 
sich einzelne Funktionssysteme, wie insbesondere Poli-
tik, Recht, Wirtschaft, Wissenschaft und Religion, als 
selbständige Systeme ausdifferenziert hätten. Das bedeu-
te, dass ihre Kommunikationen jeweils an einem spezifi-
schen „binären Code“, also an begrifflichen Leitunter-
scheidungen wie Recht/Unrecht, wahr/unwahr, erlöst/ 
verdammt oder Haben/nicht Haben, ausgerichtet seien. 
Infolgedessen sind diese Teilsysteme in modernen Gesell-
schaften nach Luhmann zwar wechselseitig voneinander 
abhängig, in ihrem Kern freilich autonom. Denn ihre Ent-
wicklung folge einer je eigenen „autopoietischen“, selbst-
referentiellen Logik, weil unterschiedliche Systeme unter-
einander nicht mehr eigentlich kommunizieren könnten, 
sondern nurmehr „strukturell gekoppelt“ seien.20

Nun ist dies nicht der Ort für eine grundlegende Aus-
einandersetzung mit dieser faszinierend gedankenrei-
chen und hochdifferenzierten, in manchem aber auch 
undeutlich dunklen Theorie.21 Ganz gewiss macht der 
Blick auf Gesellschaften als Systemen von Systemen vie-
les sichtbar, was sich anders nicht gut erkennen ließe. So 
anschlussfähig und bemerkenswert einflussreich die Theo-
rie deshalb ganz zu Recht geworden ist, so offenkundig 
lässt sie wesentliche Fragen in der Geschichte des Rechts 

20 Luhmann, Gesellschaft der Gesellschaft, 707 ff., 734.
21 Zur Diskussion etwa Nassehi, Theorie funktionaler Differen-

zierung. Zusammenfassend jüngst Pollack, Genese der westlichen 
Moderne, 275 ff.; Steckel, Differenzierung, 343 ff.
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indes unbeantwortet. Das liegt zum einen daran, dass 
Luhmanns historische Erläuterungen stark pauschalieren 
und in manchem ungenau oder gar widersprüchlich blei-
ben.22 So verortet er die operative Schließung und damit 
die Ausdifferenzierung des Rechts in Das Recht der Ge
sellschaft (1993), im Anschluss an die umstrittenen The-
sen Harold J. Bermans,23 historisch bereits im Mittelalter 
(11./12. Jahrhundert) und erklärt damit „die ganz unge-
wöhnliche Bedeutung des Rechts für … die gesellschaft-
liche Entwicklung Europas“,24 doch ist davon in der Ge
sellschaft der Gesellschaft vier Jahre später nichts mehr zu 
lesen. Ähnlich hatte er ursprünglich die Rolle der Reli-
gion auf dem Weg zur Moderne beschrieben,25 doch hat 
er auch diese These in der Gesellschaft der Gesellschaft 
nicht wieder aufgenommen. Vielmehr nennt Luhmann 
hier nur die Wirtschaft (Geldhandel) und die Kunst in 
Oberitalien als Beispiele vorgängiger Ausdifferenzierun-
gen bereits im ausgehenden Mittelalter.26 Von seinem älte-
ren, historisch durchaus anknüpfungsfähigen, Gedanken 
„unvollständiger funktionaler Differenzierung“ in vor-

22 Vgl. Luhmann, Gesellschaft der Gesellschaft, 609 ff. Zum Mit-
telalterbild Luhmanns, das mehr über Luhmanns Theorie der Mo-
derne als über das Mittelalter aussagt, etwa Oexle, Luhmanns Mit-
telalter, besonders 61 ff.; Steckel, Differenzierung, 343 ff. m. w. N. 
Luhmann hat diese Einwände, soweit es um historische Tatsachen 
geht, weitgehend konzediert: Luhmann, Mein Mittelalter. 

23 Berman, Law and Revolution. Dazu etwa Schieffer, Rückfra-
gen an Harold J. Berman; Pennington, Review von Law and Revolu-
tion. 

24 Luhmann, Recht der Gesellschaft, 62.
25 Luhmann, Ausdifferenzierung von Religion, 261, 340 ff.
26 Luhmann, Gesellschaft der Gesellschaft, 710–713.
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modernen Gesellschaften27 hat er dabei freilich nicht 
mehr gesprochen.28

Man könnte solche historischen Nörgeleien damit ab-
tun, dass es Luhmann letztlich eben nicht um eine histo-
rische Theorie, sondern um die Struktur moderner Ge-
sellschaften gegangen sei, und dass Ungenauigkeiten zu 
den unvermeidbaren Kosten interdisziplinärer Theorie-
bildung gehören. Problematischer ist deshalb zum ande-
ren, dass Luhmann an entscheidenden Punkten geradezu 
methodisch-programmatisch auf historische Erklärun-
gen verzichtet. Denn im Rahmen seiner Evolutionstheo-
rie lässt sich typischerweise nur beobachten, dass sich 
Unwahrscheinliches ereignet hat,29 es lässt sich jedoch 
nicht sagen, warum das eigentlich geschah und nicht viel-
mehr anderes, was doch viel wahrscheinlicher gewesen 
wäre.30 Das hängt damit zusammen, dass im Rahmen sei-

27 Luhmann, Rechtssoziologie, 166 ff. Weiterführend dazu die Un-
terscheidung von situativer Differenzierung, Rollendifferenzierung 
und systemischer Differenzierung bei Stichweh, Soziologische Diffe-
renzierungstheorie, 38 f. In diesem Band, vor allem in §  2, wird es frei-
lich um unvollständige funktionale Differenzierungen, nicht um vor-
gängige Differenzierungen von Rollen oder Institutionen gehen.

28 Skeptisch offenbar Pollack, Modernisierungstheorie, 224 ff., 
228 f. und passim, der völlig zu Recht betont, dass die unterschiedli-
chen Ausdifferenzierungen von Recht, Wirtschaft, Politik und Reli-
gion in der Moderne sich wechselseitig verstärkten und moderne 
Gesellschaften stabilisierten. So offenkundig das richtig ist, so sehr 
bleiben die vormodernen und in diesem Sinne unvollständigen 
funktionalen Differenzierungen, von denen in den folgenden Essays 
die Rede sein soll, doch historische Tatsachen, ohne die die Entste-
hung der europäischen Moderne sich nicht erklären lässt.

29 Vgl. etwa Luhmann, Gesellschaft der Gesellschaft, 707 und 
passim.

30 Siehe aber auch Stichweh, Soziologische Differenzierungstheo-
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ner Systemtheorie Menschen und Gruppen von Men-
schen gar nicht als handelnde Akteure in den Blick gera-
ten können, weil sie lediglich als „Umwelt“ „autopoieti-
scher“, also offenbar „handelnder“, Systeme auftauchen.

Eine solche methodisch-theoretische Weichenstellung 
scheint vor einem historischen Fragehorizont indes wenig 
plausibel. Denn so elementar die soziologische Erkenntnis 
bleibt, dass „die Gesellschaft“ nicht aus Menschen be-
steht,31 Menschen vielmehr sozial verbindet,32 so sehr 
muss der Historiker darauf beharren, dass nichts in der 
Gesellschaft geschieht, solange nicht einzelne Menschen 
handeln:33 Geschichte ereignet sich nicht irgendwie; Ge-
sellschaften und Gesellschaftssysteme entstehen nicht 
einfach so. Vielmehr werden Gesellschaften von Men-
schen und Institutionen geschaffen und nur von Men-
schen und Institutionen verändert. Gewiss findet soziales 
Handeln stets in Räumen begrenzter Möglichkeiten statt: 
In hierarchisch strukturierten Beziehungen gibt es kein 
Gespräch unter Gleichen. Auch sind die Folgen sozialen 
Handelns niemals vollständig beherrschbar gewesen; sie 
entfalten ihren vollen Sinn erst durch Reaktionen anderer, 

rie, 37, der sozialen Wandel als „funktionale Spezifikation“ gesell-
schaftlicher „Einheiten“ erklären möchte.

31 Luhmann, Gesellschaft der Gesellschaft, 24–35 und passim; in 
dieselbe Richtung id., Rechtssoziologie, 133 f.; vgl. auch Bourdieu, 
Wacquant, Ziele der reflexiven Soziologie, 138: „Der Begriff Feld ist 
dazu da, daran zu erinnern, daß das eigentliche Objekt der Sozial-
wissenschaft nicht das Individuum oder der ‚Autor‘ ist …“.

32 Nassehi, Theorie funktionaler Differenzierung, 104 f.
33 Zusammenfassend zum theoretischen Problem Pollack, Religi-

on und gesellschaftliche Differenzierung, 12–15 mit einem Über-
blick zum Meinungsstand in der soziologischen Theoriediskussion.



10 §  1 Einführung

also durch gesellschaftliche Vermittlungsprozesse, die 
bisweilen einer geradezu deterministischen Eigenlogik zu 
folgen scheinen. In diesem Sinne scheint auch die Annah-
me plausibel, dass sich (funktionale) Differenzierungen, 
wo sie auf rational entfalteten semantischen Grundlagen 
ruhen, nicht ohne weiteres rückgängig machen lassen: Es 
ist schlechterdings nicht möglich, hinter die Differenzen 
von Glauben, Wissen und Gelten, hat man sie einmal 
wirklich begriffen, intellektuell zurückzutreten. Das gilt 
natürlich umso mehr, je mehr gesellschaftliche Kommu-
nikationen an solche Differenzierungen anschließen und 
diese dadurch „resonanzverstärken“.34 Aber das bedeutet 
nicht, dass das Handeln von Menschen für die Geschichte 
irrelevant wäre. Es sind immer konkrete Akteure gewe-
sen, die die sozialen Möglichkeiten ihrer Zeit in ganz un-
terschiedlicher Weise und mit unterschiedlichem Erfolg 

34 Den Gedanken der Resonanzverstärkung entfaltet näher: Pol
lack, Modernisierungstheorie, 227 f., der dabei sogar betont, dass 
„die einzelnen Funktionssysteme keine aus sich heraus begründete 
Autonomie besitzen“. Vielleicht geht das zu weit – auch wenn Funk-
tionssysteme keine „archimedische(n) Punkte (haben), von de(nen) 
her Wahrheit zu begründen wäre“, so genügt für Autonomie doch 
die semantische Rationalität ihrer tragenden Codes. Wichtiger ist 
freilich, dass man der Henne-und-Ei-Frage, ob Differenzierungen 
letztlich auf der Rationalität ihrer semantischen Grundlagen oder 
auf gesellschaftlichen Rezeptionsprozessen (Resonanzverstärkun-
gen) ruhen, keine Bedeutung zumessen sollte, die ihr nicht zukom-
men kann. Einerseits kann es zu nachhaltig resonanzverstärkenden 
Rezeptionsvorgängen nämlich nur dort kommen, wo eine Differen-
zierung rational bzw. sinnvoll ist; andererseits werden auch hartge-
sottene Rationalisten kaum bestreiten mögen, dass ihre Rationalität 
letztlich auf kontingenten kulturellen Grundlagen ruht. In diesem 
Sinne bildet die Differenz von Glauben, Wissen und Gelten eine 
höchst rationale Errungenschaft Europas.
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